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Sitzungsvorlage 2024/057 
 

 

Verfasser: 

Stadtkämmerei, Gerhard Engele, Elmar Buderer 

Stand: 19.02.2024 

 
 
Beteiligung: 

 
 

Az.  

 

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss 04.03.2024 nicht öffentlich 

Gemeinderat 18.03.2024 öffentlich 

 
 
 

Aktualisierung des Gesellschaftsvertrags der Oberschwabenklinik gGmbH 
Ravensburg 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt den aktualisierten Gesellschaftsvertrag der Oberschwabenklinik 

gGmbH Ravensburg zur Kenntnis. 
 

2. Der Vertreter der Stadt Ravensburg wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung 

der Änderung des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen. 
 
 

  



Seite 2 von 2 

Sachverhalt: 

 
Der Gesellschaftsvertrag der Oberschwabenklinik (OSK) wurde letztmalig im Jahr 2016 ge-

ändert. Er soll jetzt (rechtzeitig vor Ende der laufenden Wahlperiode) an aktuelle Verände-
rungen in der Rechtsprechung angepasst und auch sonst an einigen Stellen weiterentwickelt 
werden. Ein wesentlicher Teil der vorgeschlagenen Änderungen entspringt dabei aus den 

Diskussionsergebnissen des Klausurtags des OSK-Aufsichtsrats am 17.03.2023. 
 
Im Folgenden werden einige wesentliche Änderungen aufgeführt: 

 Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist der Vertreter des Gesellschafters 
Landkreis Ravensburg (§ 11 Abs. 3). 

 formale und organisatorische Themen zur Einberufung der Gesellschafterversamm-
lung (§ 12) 

 Reduzierung der Größe des Aufsichtsrates von bisher 19 Mitglieder auf 15 Mitglieder 
(§13 Abs. 1) 

 Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und bis zu drei Stellvertreter des Vorsitzenden 
werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt (§ 15 Abs. 1). 

 Regelungen zu den Aufsichtsratssitzungen, u. a. die Möglichkeit Sitzungen in Prä-
senz oder per Videokonferenz durchzuführen (§ 16 Abs. 1) 

 Der Geschäftsführer wird statt wie bisher für eine Dauer von bis zu fünf Jahren, dau-
erhaft bestellt und abberufen per Aufsichtsratsbeschluss (§ 17 Abs. 1). 

 Überarbeitung der Regelungen hinsichtlich Einzelvertretungsbefugnis (§ 18 Abs. 2) 

 Überarbeitung der Regelungen hinsichtlich Vorlage des Wirtschaftsplans, u. a. in der 
Berichtspflicht der Geschäftsführung gegenüber dem Aufsichtsrat (§ 20) 

 

In der Anlage findet sich der Entwurf des angepassten Gesellschaftsvertrags. Die entspre-
chenden Änderungen sind blau markiert. 
 
 

Kosten und Finanzierung: 

 
Keine finanziellen Auswirkungen. 
 

Klimawirkungsprüfung: 

 

Einschätzung der CO2-Relevanz 

 

Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO2-
Bilanz der Stadt Ravensburg? 

                            

Ja ☐                        ☐   positiv  

                              ☐   negativ 

 

                            

Nein ☒       

 

 

Textliche Begründung der Einschätzung (Kurzversion) 

 

Sachverhalt hat lediglich formale Auswirkungen. 
 

 
 

Anlage/n: 

 
Anlage 1: Gesellschaftsvertrag OSK - Entwurf 
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